
Wasserwehrsatzung

der Gemeinde Nebelschütz

Aufgrund von $ 102 Absatz 1 des Sächsischen l4lassergesetzes (SächsWG) in der
Bekanntmachung der Neufassung vom 21. Juli 1998 (SächsGVB/. S. 393,), geändert
durch das Gesetz vom 25. Juni 1999 (SächsGVBl. S. 398) und der$S 4, 10 Abs. 4
und 124 Absatz 1 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in
der Fassung der Bekanntmachung vom 18.03.2003 (SächsGVB/. S. 55) hat der
Gemeinderat der Gemeinde Nebelschütz mit Beschluß vom 03.02.2005 folgende
Satzung erlassen:

S 1 - Geltungsbereich
(1) Die Gemeinde Nebelschütz richtet einen Wassenryehrdienst ein.

(2) Wasserwehr im Sinne dieser Satzung schließt alle Maßnahmen ein, zu denen die
Gemeinde nach $ 101 SächsWG verpflichtet ist.

(3) Maßnahmen der Wassenruehr sind geboten, wenn eine Gefahr für die öffentliche
Sicherheit vorliegt oder Störungen dieser bereits eingetreten sind.

S 2 - Aufgaben des Wasserwehrdienstes
(1) Die Gemeinde trifft zur Abwehr von Gefahren durch Hochwasser und Eisgang die

erforderlichen personellen, sachlichen und organisatorischen Maßnahmen
(Wasserwehrdienst).

(2) Der Bürgermeister hat für die Alarmierung und den Einsatz einen
Hochwasseralarm- und Einsatzplan zu erstellen und jährlich oder aus konkretem
Anlaß fortzuschreiben. Die Fortschreibung ist den in dem Plan genannten
Personen bekan ntzugeben.

S 3 - Zuständigkeit
(1) Zur Abwehr von Gefahren durch Hochwasser und Eisgang im Gemeindegebiet ist

der Bürgermeister zuständig. Er ruft den Einsatzfall für den Wasserwehrdienst
aus und bestimmt den Leiter des Einsatzes. Er kann diese Aufgabe auf einen
Dritten übertragen. Über eingeleitete Maßnahmen wird die untere Wasserbehörde
umgehend informiert.

(2) Der Leiter des Einsatzes nimmt die Befugnisse und Aufgaben der Gemeinde am
Einsatzort wahr und leitet nach den Weisungen des Bürgermeisters die
Maßnahmen der Wasserwehr am Einsatzort.



S 4 - Verfahren zur Aufstellung des Wasserwehrdienstes
(1) Der Bürgermeister zieht zu Maßnahmen der Wassenrehr die Freiwillige

Feuerwehr der Gemeinde heran.
(2) Handlungen der nach AbsaP 1 zu Maßnahmen der Wasserwehr Herange-

zogenen oder von Personen, die mit Einverständnis der Gemeinde
unaufgefordert Hilfe leisten, werden der Gemeinde zugerechnet. Die Hilfe
leistenden Personen unterstehen für die Dauer und im Rahmen ihres Einsa2es
der Weisungsbefugnis des Bürgermeisters oder der von ihm beauftragten
Personen (S102 Absatz 2SaV3 SächsWG).

$ 5 - Heranziehung / sonstige Befugnisse
(1) Die nach $ 4 Abs. t herangezogenen Personen können verpflichtet werden,

mitzuarbeiten (Handdienste) und/oder Transportleistungen (Spanndienste) zu
erbringen.

(2) Für Schäden an beweglichen und unbeweglichen Sachen, die durch Maßnahmen
der Wasserwehr verursacht wurden, leistet die Gemeinde ein angemessene
Entschädigung, soweit der Geschädigte nicht auf andere Weise Ersatz zu
erlangen vermag. Die Gemeinde haftet nicht, soweit der Schaden durch
Maßnahmen verursacht worden ist, die zum Schutz der Person, der
Hausgenossen oder des Vermögens der Geschädigten getroffen worden sind.
Ein entgangener Gewinn wird nicht ersetzt.

(3) Wer ein Hochwasserereignis bemerkt, durch das Menschen oder erhebliche
Sachwerte gefährdet sind, ist verpflichtet, unverzüglich den Bürgermeister zu
benachrichtigen.

S 6 - Hochwassernachrichtendienst
Der Bürgermeister gibt die eingehenden Hochwasserberichte im betroffenen
Gemeindegebiet insbesondere an Besitzer gefährdeter Grundstücke, Gebäude und
Anlagen, an Betreiber von Baustellen und Einrichtungen, die für die Abwehr von
Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung zuständig sind, unvezüglich
bekannt.

S 7 - Schlussbestimmungen
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Nebelschütz, den 04.02.2005

Bürgermeister


